
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Halle 7 Basel 

 

 

 

1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Veranstaltungen, Bankette und 
gastronomischen Leistungen der Halle 7 & blindekuh in Basel. Mit der schriftlichen Bestätigung einer 
Reservation akzeptiert der Kunde diese AGB vollumfänglich. (Mail oder unterzeichnete Offerte) 

 

2. Menüvorschläge und Verpflegung 

Unsere Menüvorschläge sind in der Regel auf Gruppen ab 10 Personen ausgelegt. Wir empfehlen ein 
einheitliches Menü pro Veranstaltung. 

Gerne bieten wir auf Wunsch alternative Menüs für Vegetarier, Allergiker oder Gäste mit speziellen 
Ernährungsbedürfnissen an. Diese müssen spätestens im Rahmen der Detailbesprechung gemeldet 
werden. 

 

3. Speisen- und Getränke-Bezug 

Sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, sind alle Speisen und 
Getränke ausschliesslich über die Halle 7 zu beziehen. Bei Zuwiderhandlung wird ein Zapfengeld 
erhoben. Die Höhe des Zapfengeldes wird vorgängig schriftlich vereinbart. Stand 2026: Weine 75dl 
= 30.00 CHF, Spirituosen 75dl = 110.00 CHF 

 

4. Preise 

Alle Preise verstehen sich pro Person in Schweizer Franken (CHF) inklusive gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. Preisänderungen aufgrund von Marktanpassungen bleiben vorbehalten. 
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5. Servicegebühr 

Bei geringem Bestellvolumen oder reduziertem Leistungsumfang behält sich die Halle 7 das Recht 
vor, eine Servicegebühr zur Deckung der Betriebskosten zu erheben. 

 

6. Detailbesprechung und Menüwahl 

Für eine optimale Planung ist eine Detailbesprechung spätestens zwei Wochen vor dem Anlass 
erforderlich. Termine sind telefonisch oder per E-Mail zu vereinbaren: 

Telefon:  +41 61 336 33 00 
E-Mail:  events@blindekuh.ch 

 

7. Offerte und Vertragsabschluss 

Mit der Unterzeichnung und fristgerechten Rücksendung der Offerte oder des Bankettvertrags wird 
die Buchung verbindlich. 

Erfolgt keine Rücksendung innerhalb von 14 Tagen, behält sich die Halle 7 das Recht vor, über die 
reservierten Kapazitäten frei zu verfügen. 

Optionsdaten sind für beide Parteien verbindlich. Nach Ablauf der Optionsfrist kann die Halle 7 über 
die reservierten Ressourcen frei verfügen. 

 

8. Personenzahl 

Die verbindliche Teilnehmerzahl ist spätestens 5 Tage vor dem Anlass schriftlich mitzuteilen. 

• Mehrteilnehmer werden entsprechend der effektiven Anzahl verrechnet.  
• Bei Reduktion der Teilnehmerzahl werden ggf. 100% der vereinbarten Leistungen pro nicht 

erschienener Person berechnet.  

 

9. Zusatzleistungen (Technik, Blumen, Musik) 

Technische Ausstattung, Blumendekoration sowie musikalische Begleitung können auf Wunsch des 
Mieters zusätzlich gebucht werden. Die Verfügbarkeit sowie der Umfang dieser Leistungen sind im 
Voraus zu vereinbaren und bedürfen einer schriftlichen Bestätigung durch den Anbieter 
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10. Exklusivmiete 

Ein Anspruch auf exklusive Raumnutzung besteht nicht. Da die blindekuh im unteren Bereich an 
den Öffnungstagen geöffnet ist. Diese kann jedoch individuell vereinbart werden.  

 

11. Zahlungsbedingungen 

Bei Rechnungsadressen im Ausland behält sich die Halle 7 vor, die gesamte Leistung im Voraus zu 
fakturieren oder über Kreditkarte zu belasten. 

Zahlungen sind grundsätzlich möglich via Barzahlung, EC-/Debitkarte, Kreditkarte oder Postcard. 
Rechnungen werden auf Wunsch erstellt und sind innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum fällig. 

Eine Rechnungsstellung ins Ausland erfolgt nur in Ausnahmefällen nach Vereinbarung. 

 

12. Annullationsbedingungen 

Ab dem Zeitpunkt der definitiven Buchung gelten folgende Stornierungsgebühren: 

• bis 21 Kalendertage vor dem Anlass:  30% des Arrangements  
• bis 14 Kalendertage vor dem Anlass:  40% des Arrangements  
• bis 7 Kalendertage vor dem Anlass:  50% des Arrangements  
• 0–6 Kalendertage vor dem Anlass:  100% des Arrangements  

Bei einer Annullation werden die vereinbarten Stornokosten unter Berücksichtigung der ersparten 
Aufwendungen sowie der Möglichkeit einer anderweitigen Vergabe der Kapazitäten berechnet. 
Annullationen werden ausschliesslich in schriftlicher Form akzeptiert. 

 

13. Hausregeln 

• Die maximale Musiklautstärke beträgt 85 Dezibel und ist zwingend einzuhalten 
(Messkontrollen vorbehalten).  

• Es gilt ein striktes Rauch- und Feuerverbot. Der Veranstalter haftet für sämtliche Folgen bei 
Missachtung.  

• Der Einsatz von künstlichem Rauch ist untersagt.  
• Die Halle 7 behält sich das Recht vor, bei Bedarf Sicherheitspersonal auf Kosten des 

Veranstalters einzusetzen.  
• Bei ausserordentlichem Reinigungsaufwand kann eine Reinigungspauschale verrechnet 

werden.  
• Alkoholausschank wird nach geltendem Jugendschutzrecht umgesetzt 
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14. Haftung 

Der Veranstalter haftet für sämtliche durch ihn, seine Mitarbeitenden oder Gäste verursachten 
Schäden an Räumlichkeiten, Mobiliar oder Inventar der Halle 7. 

Die Halle 7 übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Gegenstände, Garderobe oder technische 
Geräte des Veranstalters oder seiner Gäste. 

 

15. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden ausschliesslich zur Abwicklung der Veranstaltung verwendet und 
nicht an Dritte weitergegeben, sofern keine gesetzliche Verpflichtung besteht. 

 

16. Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen unberührt. Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Basel-
Stadt. 

 

Halle7 Basel 
Stand: Juni 2026 

 


